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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens 
zwischen der Europäischen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur 
Festlegung der Voraussetzungen und Bedingungen für die Beteiligung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft am Programm "Jugend in Aktion" und am 
Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen Lernens (2007-2013)
(122818/2010 – C7-0277/2010 – 2010/0231(NLE))

(Zustimmung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags für einen Beschluss des Rates (12818/2010),

– in Kenntnis des Vorschlags für einen Beschluss des Rates über die Unterzeichnung und 
vorläufige Anwendung eines Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Festlegung der Voraussetzungen und 
Bedingungen für die Beteiligung der Schweizerischen Eidgenossenschaft am Programm 
"Jugend in Aktion" und am Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen Lernens 
(2007-2013) (13104/09),

– in Kenntnis des vom Rat gemäß den Artikeln 165 Absatz 4, Artikel 166 Absatz 4 und 
Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreiteten Ersuchens um Zustimmung (C7-0277/2010),

– gestützt auf Artikel 81 und Artikel 90 Absatz 8 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für Kultur und Bildung (A7-0334/2010),

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

1. Hintergrund und Verfahren

Obwohl die Schweiz eine Beteiligung am Europäischen Wirtschaftsraum abgelehnt hat, hat 
sie doch stets Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit mit der EU in den Bereichen 
allgemeine und berufliche Bildung sowie Jugend gezeigt. 

Zunächst war die Möglichkeit einer Teilnahme der Schweiz in den Rechtsgrundlagen der 
EU-Programme für allgemeine und berufliche Bildung sowie Jugend nicht vorgesehen, doch 
änderte sich dies 2006 mit der Annahme der Beschlüsse des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das Programm „Jugend in Aktion“ und das Aktionsprogramm im Bereich des 
lebenslangen Lernens (2007-2013).

Im Februar 2008 ermächtigte der Rat die Kommission, Verhandlungen mit der Schweiz über 
deren Beteiligung an den beiden Programmen aufzunehmen. Im August 2009 wurde eine 
Einigung erzielt, und der Rat hat bereits einen Beschluss über die Unterzeichnung und 
vorläufige Anwendung des Abkommens ab dem Jahr 2011 erlassen.

Nach Artikel 218 Absatz 6 VAEU muss das Europäische Parlament seine Zustimmung geben, 
bevor das Abkommen in Kraft treten kann. Das Parlament kann keine Änderungen am Text 
des Abkommens bzw. am Vorschlag für einen Beschluss des Rates, der das Inkrafttreten 
vorsieht, vorschlagen, doch kann es gegebenenfalls den Vorschlag für einen Beschluss (und 
damit das Abkommen) ablehnen.

2. Kernpunkte des Abkommens über die Teilnahme der Schweiz an den Programmen

 Für Projekte und Initiativen von Teilnehmern aus der Schweiz gelten dieselben 
Bedingungen, Regeln und Verfahren wie für von Teilnehmern aus den Mitgliedstaaten 
vorgelegte Projekte.

 Die Schweiz setzt eine Nationalagentur ein, die die Durchführung der Programme auf 
nationaler Ebene koordinieren soll, und leistet jedes Jahr einen finanziellen Beitrag zu 
jedem Programm (2011 beläuft sich dieser auf 1,7 Millionen EUR für das Programm 
„Jugend in Aktion“ und auf 14,2 Millionen EUR für das Programm im Bereich des 
lebenslangen Lernens).

 Hinsichtlich der Finanzkontroll- und Überprüfungsmaßnahmen hält sich die Schweiz 
an die Bestimmungen der Europäischen Union, einschließlich derjenigen über 
Kontrollen durch die Einrichtungen der EU und die schweizerischen Behörden. 

 Das Abkommen gilt solange, bis die Programme auslaufen oder bis eine der 
Vertragsparteien die andere davon in Kenntnis setzt, dass sie das Abkommen zu 
beenden wünscht. 

 Vertreter der Schweiz nehmen an den Sitzungen der Programmausschüsse bei den die 
Schweiz betreffenden Punkten als Beobachter teil.
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3. Empfehlung der Berichterstatterin

Die 2006 angenommenen Beschlüsse des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Programm „Jugend in Aktion“ und das Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen 
Lernens sahen die Möglichkeit einer Teilnahme der Schweiz bereits prinzipiell vor. Das von 
der Kommission mit den schweizerischen Behörden ausgehandelte Abkommen ist durchaus 
angemessen: Die Schweiz kommt in den Genuss der Vorzüge des Programms, während 
gleichzeitig die finanziellen und sonstigen Interessen der EU gewahrt werden. Die 
Berichterstatterin empfiehlt daher dem Parlament, den Vorschlag für einen Beschluss des 
Rates zu billigen.

* * *
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